
Allgemeine Einkaufsbedingungen  
 

der Becker Stahl-Service GmbH 
 

Stand 01/2022 
 

§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 

 
(1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend: „Einkaufsbedingungen“) gelten für alle Be-

stellungen von Waren und Lohnarbeiten und deren Abwicklung. Entgegenstehende oder von die-
sen Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es 
sei denn, wir hätten ausdrücklich in Textform ihrer Geltung zugestimmt. Die Einkaufsbedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von den Einkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

(2) Diese Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 14 BGB. 
(3) Diese Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten. 
 

§ 2 
Angebote – Vertragsschluss 

 
Die Erstellung von Angeboten ist für uns kostenlos und unverbindlich. Mündliche Zusagen oder 
Vereinbarungen unserer Angestellten werden erst durch unsere Bestätigung in Textform verbind-
lich. 

 
§ 3 

Preise – Zahlungsbedingungen 
 
(1) Der vereinbarte Preis ist ein Festpreis. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt 

der Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich Verpackung ein.  
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten. 
(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese - entsprechend den Vorgaben in unserer Be-

stellung - die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass 
er diese nicht zu vertreten hat. 

(4) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Ta-
gen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungserhalt netto. 

(5) Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor Eingang der Ware 
bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme und, sofern Dokumentationen, Prüfbescheinigun-
gen nach EN 10204 oder ähnliche Unterlagen zum Leistungsumfang gehören, nicht vor deren 
vertragsgemäßer Übergabe an uns. 

(6) Der Verzugszinssatz beträgt 5 %-Punkte über dem Basiszinssatz. Wir sind berechtigt, einen ge-
ringeren Verzugsschaden als von dem Lieferanten gefordert nachzuweisen. 

(7) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind ins-
besondere berechtigt, den Kaufpreis zurückzubehalten, wenn und solange uns vereinbarte Prüfbe-
scheinigungen nach EN 10204 nicht geliefert werden. 

 
§ 4 

Lieferzeit 
 
(1) Vereinbarte Liefertermine bzw. Lieferzeiten sind bindend. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 

eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann. 

(3) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, ohne Nachweis einen pauschalierten Verzugs-
schaden in Höhe von 1% des Auftragswertes pro vollendete Woche, jedoch nicht mehr als 5 
% des Auftragswertes zu verlangen. Dem Lieferanten steht das Recht zu, uns nachzuweisen, 



dass infolge des Verzugs gar kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist. Die Geltend-
machung eines weitergehenden Verzugsschadens auf Grundlage der gesetzlichen Ansprüche 
bleibt unberührt. Insbesondere sind wir berechtigt, nach dem fruchtlosen Ablauf einer von uns 
gesetzten angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Unser 
Anspruch auf die Lieferung ist erst ausgeschlossen, wenn der Lieferant den Schadensersatz 
geleistet hat. 

 
§ 5 

Ausführung der Lieferung – Gefahrenübergang – Dokumente 
 
(1) Der Lieferant trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung, auch 

bei „franko"- und „frei Haus"-Lieferungen, bis zur Übergabe der Ware am Bestimmungsort. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestell-

nummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung im Zweifel nicht 
von uns zu vertreten. 

(3) Teillieferungen bedürfen unserer Zustimmung. 
(4) Soweit nicht anders in Textform vereinbart, trägt Verpackungskosten der Lieferant. Die Rücknah-

mepflichten richten sich nach dem Verpackungsgesetz vom 05.07.2017 mit der Maßgabe, dass 
die Rücknahme stets an unserem Sitz erfolgt, soweit nichts Abweichendes vereinbart wird. Die 
Kosten für den Rücktransport und die Entsorgung der Verpackung trägt in jedem Fall der Lieferant. 

 
§ 6 

Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 
 
(1) Wir sind verpflichtet, die Ware in dem uns zumutbaren und uns technisch möglichen Umfang auf 

etwaige Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist jedenfalls rechtzeitig, so-
fern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen per Brief, Telefax, E-Mail oder telefonisch beim 
Lieferanten eingeht. Die Frist für die Mängelanzeige beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem wir – oder 
im Fall des Streckengeschäfts unsere Abnehmer – den Mangel festgestellt haben oder hätten fest-
stellen müssen. 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom 
Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlan-
gen. Eine Nachbesserung des Lieferanten gilt bereits nach dem ersten erfolglosen Versuch als 
fehlgeschlagen. Das Recht auf Rücktritt steht uns auch dann zu, wenn die betreffende Pflichtver-
letzung des Lieferanten nur unerheblich ist. 

(3) Wir können von dem Lieferanten Ersatz auch derjenigen Aufwendungen im Zusammenhang mit 
einem Mangel verlangen, die wir im Verhältnis zu unserem Abnehmer zu tragen haben, wenn der 
Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf uns vorhanden war. 

(4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
 

§ 7 
Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 

 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit 

von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in sei-
nem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist der Lieferant auch verpflich-
tet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu er-
statten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion er-
geben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Liefe-
ranten - soweit möglich und zumutbar - unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
ben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

(3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von 
€ 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten; stehen uns weiterge-
hende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 

 
§ 8 

Erklärungen über Ursprungseigenschaft 
 



(1) Auf unser Verlangen stellt uns der Lieferant eine Lieferantenerklärung über den präferenziellen 
Ursprung der Ware zur Verfügung. 

(2) Für den Fall, dass der Lieferant Erklärungen über die präferenzielle oder nicht-präferenzielle Ur-
sprungseigenschaft der verkauften Ware abgibt, gilt folgendes: 
a) Der Lieferant verpflichtet sich, die Überprüfung von Ursprungsnachweisen durch die Zollver-

waltung zu ermöglichen und sowohl die dazu notwendigen Auskünfte zu erteilen als auch even-
tuell erforderliche Bestätigungen beizubringen. 

b) Der Lieferant ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der dadurch entsteht, dass der erklärte 
Ursprung infolge fehlerhafter Bescheinigung oder fehlender Nachprüfungsmöglichkeit von der 
zuständigen Behörde nicht anerkannt wird, es sei denn, er hat diese Folgen nicht zu vertreten. 

 
 

§ 9 
Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung 

 
(1) Es gelten die Bedingungen des Lieferanten zum Eigentumsvorbehalt mit der Maßgabe, dass das 

Eigentum an der Ware mit ihrer Bezahlung auf uns übergeht und dementsprechend die Erweite-
rungsform des so genannten Kontokorrentvorbehaltes nicht gilt. 

(2) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor (Vorbehalts-
ware). Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Lieferanten wird stets für uns 
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB vorgenommen, ohne uns jedoch zu verpflichten. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Waren verarbeitet verbunden oder vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Einkaufspreis zu-
züglich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Erlischt unser Ei-
gentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Lieferant uns bereits jetzt die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gel-
ten als Vorbehaltsware. 

(3) An von uns gestellten Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflich-
tet, diese Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. 
Der Lieferant ist verpflichtet, diese Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Was-
ser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Ansprü-
che aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, 
an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instand-
haltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Stör-
fälle hat er uns unverzüglich anzuzeigen. 

(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vor. Sie sind darüber hinaus vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten 
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung in Textform nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind 
ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der 
Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. 

(5) Soweit die uns gemäß Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller unserer 
noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % übersteigt, sind wir auf Verlangen des 
Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet. 

 
§ 10 

Gerichtsstand – Erfüllungsort – Anwendbare Fassung 
 
(1) Gerichtsstand ist Bönen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Lieferanten an jedem anderen all-

gemeinen oder besonderen Gerichtsstand zu verklagen. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschlandunter Einschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
(3) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz in Bönen Erfüllungs-

ort. 
(4) Im Zweifel gilt die deutsche Fassung dieser Einkaufsbedingungen. 


